
DIE CAESARÜBERLIEFERUNG'

Lange hat auf der handschriftlichen Ueberlieferung des
Bellum Gallicum der :Fluch gelastet., den Nipperdey Über die
zweite :Familie (ß) ausgeeprochen hat. Obgleich man jetzt deren
Unentbehdichkeit für rlie Herstellung des Textes· allgemein
wenigstens theoretisr.h anerkennt, ist der Bann nicht gebrochen,
die Le"sarten der Familie ß werden immer noch von vielen mit ~
misstrauischen .Augen betrachtet. Und da gerade die i~lt~teß

Handschriften sich zu einer GruPl)e (a) zusammenschlossen, so
ist es erklärlich, dass die Familie ß ohne weiteres in Acht. und
Bann getan wurde. Einen Wandel hierin geschaffen zu haben,'
ist das grosse Verdienst von H. Meusel l und R. f;chneider~; die
auf einer intimen Kenntnis der caesarischen Sprache fussend
gleichzeitig den unumstösf:llichen Nachweis erbrachten, dass die
:Familie ß zwar mannigfach verderbt, aber unabhängig von a ist.
Es sei daher bei Abweichungen stets eingehend zu untersuchen,
weiche der' beiden Lesarten dem caesarischen Sprachgebrauche
gemäss sei. Obgleich man auch vorher nicht hatte verkennen

I<önnen, dass ß oft seinem Konkul'l'enten a überlegen ist, so
glaubte man doch gern, dass an diesen Stellen eine glückliche
Divination das Rechte getroffen habe. So ist erst durch die
heiden genannten Gelehrten die Untersuchung auf methodisc.he
Bahnen gelenkt worden. Jetzt darf einiger riickschrittl icher
Versuche ungeachtet als anerkannt vorausgesetzt werden, dass
ß seI bständigen Wert ha t.

Einen weiteren wichtigen Schritt Über diesen Standpunkt
hinaus hat B. Kübler getan, indem er den Nachweis führte 3, dass

1 Jahresberichte des philologischen Vereins 11 (lHl'l;I) p. 17i.l-204.
III (188G) p. 262-293.

2 ibicl. 11 (1R8n) p. 151-173.
a C. Iulii Caesaris Com1ll6ntarii r 1l:\~3 p. VTJ sq.
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in ß die alte Vulgata des Caesartextes vorliegt, deren Benutznng
hei OrosinsR. Schneider 1 nachgewiesen hatte. Die Bemerkungen
von Mal'tin Scl1anz:t zeigen nur, dass er unterlassen hat, eine
Nachprüfung anzustellen. Auch durch die clll"onologische Fixieruug
der Subskriptoren der Familie ahat sich Kübler ein un bestreit­
bares Verdienst erworben. Da es die grösste Wabrscheinlichkeit
nil' sich hat, dass der eine von ihnen, Flavius Licerius Firminus
Lupicinus, der Neffe des Ennod ius ist, ist deren Tätigkeit auf
die erste Hälfte des 6. Ja1lrhunderts festgelegt.

Hingegen sind die Hypothesen, die R. Menge Übel' das
Verhältnis der beiden Familien vorgetragen hat 3, nichts weiter
als wertlose Phantasien, die an die Behauptung des alten Chr.
Schneider erinnern, der in deI' riclItigell Erkenntnis) dass in ß
vieles echtcaesarisch ist, in ß das caesal'isclle GeneralstabsRrchiv
sah, in a den literarisch herausgegebenen Text des Bellulll

·Gallicum. Menge setzt an Stelle diesel' Phalltasieprodnkte nur

zwei" andre Namen ein: die Caesarausgabe des Hirtins und des
PompeiuB Macer. Von beiden weiss die Ueberlieferung nichts,
nicht die leiseste Spur führt darauf. Die Hypothese ist in keiner
'Veise geeignet, die Tatsachen der Ueberliefernng zu erkläreIl,
Einei' eingehenden Widerlegung bedarf es hier nicht, nur möchte
ioh auf die UnwallrBcheinlicbkeit hinweisen, dass diese beiden
Ausgaben ein J~::tusend nebeueinander hergegangen seien, obne

ineinander zu verfliessen 4,

Es wird also heute wohl allgemein das Stemma als mass­
gebend betrachtet, das Meusel au die Spitze der Einleitung seiner
vortrefflichen kritischen A.usgabe des Bellum Gallicum geRtellt hut:

X
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So einleuchtend diese Lösung auf den ersten Blick erscheint.
80 kann sie doch nicht befl·iedigen. Fragen wir, 'welcher Zl,i t-­

der gemeinsame ArchetypllB X und die Häupter der bei den
Familien a und ß angehören, so beginnen die Scllwieriglteiten.

1 1. 1. p. 154.
2 Röm. Litt.-Gesch. 12 18!J8 p. 218 sq.
3 Neue philol. Rundschau J88U p. 147 sq.
4 Das betont richtig H. Schiller, Die Caesarausgabe des I-lirtius

Philol. Suppl. 6 (1ti~)2) p. 395 -:J!J9.
Rhein. 11111". f. Philol. N. l!'. LXIV. lf)
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DaRs a und ß anf eine gemeinsame Urbandacbrift zurück­
'gellen, ist Illar ersichtlich aus den vielen gemeinsamen Korruptelen.
Ich will nur ein Beispiel anführen, das unR lebrt, daRs wir diese

~emeinsameQuelle nicbt in sehr alte Zeit zurUckschieben dürfen.
G, 14, 1 ist eine I nha.1tsanga be in den Text eingedrungen: mili­

tiae vacationem omniurtlflUe rerum lIabent immunitafem; Hermann
Paul hat sie ausgeschieden. Man bat nil' die Fragen der Ueher­
lieferungsgesobicbte die Hilfe der Palaeograpbie verschmäht, ob­
gleich diese die richtige Antwort ermöglicht. Einen wichtigen
Fingerzeig bat der unvergessliche Meister in dieser Disziplin
gegeben. Ludwig Traube 1 weist den Stammvater der Familie a
dem' 6. Jabrhundert zu auf Grund der Tatsache, dass an zwei

Stellen Verschreibungen von noster vorkommen, die vorkaro­
lingische Schreibweise voraussetzen:

i

Gall. 3, 26, 4 nostri ßQB2: nihil a, das setzt N voraus;
a n

7, 73, 1 nost1'a ßX: 11 qJ; also stand in der Vorlage N.
Da ß ebenfalls einen derartigen Irrtum aufweist, so müsste auch
lliese Handschrift aus vorkarolingischer Zeit stammen,:

i

Gal!. 1, 26, 5 nosf1'i a: nisi ßM1; alBo N in der Qnelle
von ß. Indes der Schluss ist nicht zwingend, da andere Stellen
diesen gegeniiberstehen, die ihm zu widersprechen scheinen. Es
ist nämlich mindestens an einer Stelle zweifellos, in a wie in ß,
enim an die Stelle von autem getreten.

GaB. G, 7,8 autem~:enim aß.
Diese Verschreibung erklärt sich aus der 'ausschliesslich der in­
snlaren Sclnift. angehörigen Abkürzung von autm?'l, die von kon­
tinentalen Schreibern oft als wim aufgelöst worden ist 2). Also

nur der Uebergang von au.tem in ellim ist palaeographisch er­
klärlich. Demnach wird man, wo die handschriftliche Ueber­
lieferung zwischen enim und allfem schwankt, durchaus aufem als
das UrsprUngliche zu betrachten haben, selbst dann, wenn die
'äussere' Beglaubigung für enim besRer zu sein scheint. Dieses
ist der Fall:

GaU. 4, 5, 2 atdem ?tU: enim cetel'i.
Hier ist dem Sinne nach beides möglic:h, palaeographische Gründe
entscheiden fUr autem. Hingegen ist eR ummlässig, Gal!. 2, 19, R

1 Nomina saCl'a 1907 p. 21::1 sq.
2 Cf. L. Traube, Neues Archiv der Gesellschaft fiir ält.ere dentsche

Geschichtskunde 26 (1901) p. 2.32 sq.
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an Stelle von aulcm mit R.. Menge cI/im einzusetzen; es muss auf
andre Weise geholfen werden, wie, ist für unsern Zweek gleichgiiltig.

Hieraus ergibt sich, dass die gemeinsame (~nelle von a
und ß in insularer Scllrift abgefasst, war, dass also der Arche­

typus nicht jene Abk iirzungen von n08tCI' enthalt.en hat, Wie

löst sich dieser Widerspruch?

Sehen wir zun~chst einmal von der chronologischen Fixierung
des Archetypus, ebenso von den Subskriptoren der Familie a
gänzlich ab und suchen aus den abweichendeIl Lesart.en das yTer­

hältnis der beidenFamilieu zu bestimmen! Dann wird die Lösung
sich uus von selbst ergeben.

GaU. 4, 22, 3 naviullS cireitel" LXXX ollcml'iis coactis
LXXX ß: oetingellfis octogi.nta. a 1.

a hat also neben der Lesart von ß eine Variant.e (octingenlis),
die anderswoher stammt, Dass diese Variante falsch ist, bedarf

keiner längeren Darlegung. Denn fiit den Transport von zwei

Legionen ist die Zahl von 800 Schiffen viel zu gross. Ahel'
gerade deswegen ist octingentis als eine handschriftliche Variante
zu betraohten 2. Also ist a hier == ß+ x,

Ein ganz analoger Fall bietet. sieh uns:

GalJ. 7, 46, 1 oppidi, 'I'l!1l1'US a planÜ'ie atque indio ascclIsus
,'cela ,'cgione, ... MOO passus aucmt.

So 'Meusel. mille oe a : oe ß. Dass 00 passus zu gering
sind, ist klar. Aber die verschiedene Schreibung der Zahlen
mille und 00 in a legt die Vermntung nahe, dass wir es hier
ebenso gut wie 4, 22, 3 uicht mit. einer einheitlichen rl'radition,
sondern mit einer Kontamination aus zwei Lesart.eu zu t.un haben:
mille und 00. Eine sachliche Ent1;oheiduug, ob mille oder mille
oe den "orzug yeniient, ist kau\lI möglich. Höchstens kuunte
man sagen, dass eine Schätzung in der Luftlinie eher eine runde

1 Auf die Frage, ou dre Zahlen urspriinglich in Buchstaben oder
in Ziffern g'eschrieben sind, gehe ich hier uicht ein. Vg!. die uächste
Anmerkung,

2 Zur Korruptel oetogil1ta: octillgcnti cf. Ga1l, 7,28,:) neee llie
Caesarbandschriften: octoginta Oros. 6, 11, ·1. Ga1l, S, 41, 5 se.1xl,ginta.
Oros. 6,11; 25: LX S: VI aß. Auch' Gal!. 1, !iH, 1 ist. nicbt. mit.
den Caesarhandschriften mili{/. ]Jassuum , , , ci".cÜe7' V zu lesell, son·
dern aus Oros, (;, 7, 10 pe,' quinqua,C/iuta milia ]HtSSlf.t/1ll nnd Plut.
Caes. 19 E1ft (JTabiou~ T€TpaKo(Jiou~ quingnaginta eillzusetzen, Das lehrt
der Zusammenhang: nec pl'ius tugere des/.itc1'unt setzt eine grÖsscrc
Entfernung voraus.
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S!1mme von J000 als 1200 Schritt ergeben würde. Aber ent­
scheidend ist diese Erwägung nicht. Doch wird sie empfohlen,
wenn wir die Ueberlieferung genau prüfen. Wie ist in ß die
falsche Lesart 00 entstanden? einfach durch Ausfall von 1Jf.? Das
wäre möglich, ist aber bei der merkwiirdigen Scbreibung mille oe
in. Cl nicht sehr wahrscheinlicb. So möchte man eher geneigt
sein, anzunellmen, dass das Zahlzeichen ~, wie oft gerade in
der Caesarüberlieferung, den Anlass zur Korruptel gegeben habe.
Cl ist auch hier = ß+x. ß ist in diesem Falle nicbts weiter als
ein entstelltes x. Infolgedessen ist in Cl beides als verscllieden
betrachtet. Dann ist mille zu schreiben.

Noch durchsichtiger sind folgende Fälle, bei denen ich mich
in ller Hauptsache auf eine einfache Aufzählung beschränken kann:

Gal!. 2, 8, 3 castigaius ß: castigatus castratus Cl. "ei
3, 13, 9 "cUciae ß: "ei "elictae a. DaR setzt voraus J·elictae.

Richtig hat Heinsius niectae geschrieben.
6, 5, 3 contenturum ß: cO'l'lce,·tat·untm fenll/rwn <p: COllC01'­

ce7·tatltrlllll
tatul"ttm X, was auf contentu"um führt. Dass confenturum richtig
ist, hat R. Schneider el·wiesen.

7, 4, 6 atdm'cos ß: (tulcw'cos a, entstanden aus aulu,·cos.
7, 23, 3 coagmenfati.s ß: coagminatis coagmeniatis Cl.

7, 36, 4 pe"iclita'retU1' ß: perspicerctm' a. Dieses Passivum
ist unerklärlich. Es wird begreiflich, wenn wir folgendes Bild

perspiceret
annehmen: periclitaretu,·.

7, 37, 3 distincat ß: lledistineat Cl.

7,58,6 insulaß: insula silvaABM.
8, 30, 1 duobus milibus eil) fuga collectis Sß: duobu.s milibus

e.'!: fuga quinqttC collcdiiJ X: milibus C.7; .tilg(t qU'inque collecfis <p.

Dass hier ß das Echte bietet, ist wegen der W ortstellllng wahr­
scheinlich. Ebenbo ist sicher, dass quinque eine Variante zn
lZuobus ist (U '" 11).

8, 36, 1 non amplil!s ß: non longe amplius <x, was wir wohl
long

auf non amplius zurückführen dürfen.
Wir haben also eine ganze Reibe von Stellen, an denen

in <X eine Doppellesart vorliegt, die neben der Lesart von ß eine
Variante, in der Mehrzahl der Fälle von geringerem 'Vert, aber
hin und wieder auch eine gute umschliesst. Haben wir durol!
diese Stellen erst festen Boden gewonnen, so werden wir auch
an manchen andern Stellen mit Sicherheit urteilen können. Wenn
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in den besprochenen Fällen die Variante offenbar zwischen die
Zeilen geschrieblln war, so, ist es auch denkbar, dass ein Defekt
am Rande ergänzt worden ist. Dies scheint 2, 23, 4 der Fall
zu sein, wo in (X die Ergä.nzung an falscher Stelle eingefügt ist:

at totis fet'e cast,'is .. , nudett'is ß,
atfonUis fere l/uclatis castt'is (x.

Vielleicht gehört auch 1, 46, 4 hierher:
impetumque <ut) ... fecisse1Jt eaque res conloquium dÜ'e­

misset richtig PauI. ut fehlt an seiner Stelle sowolll in ß WIll

in (X, steht in (X vor diremisset.
Von Wichtigkeit für unsere Frage ist Gal!. 3, 7, 1. Die

Ueberlieferung stellt sich folgeudermassen dar:
atq'Ue in ita hieme illiricwn pl'ofectus esset ß,
atqne ita, inita hieme in illyricum lJ1'o.fectus esset <p,

atquc ita inifa hieme illit"icmn ]Jro/ec(us esset X.
Zweierlei ist ohne weiteres sichel': 1. kann in vor Illyri'

cltm nicht fehlen j 2. afque ita i;;t gut. Zweifelhaft ltann er­
scheinen inifa hieme. Es wird von Meusel 1 verteidigt. Aber
es stammt unmöglich von CaeRar. Die Parallelstellen, die zu
seiner Stütze angeführt werden, sind sämtlich verdächtig.

Gall. 2, 2, 1 steht tier Lesart von (X -;'/Iita aestate in ß die
tadellose Ueberlieferung Üleunte aestate gegenüber. Ganz iihn-
lich steht die Saohe:

2, 35, 2 inita pro:vÜna aestate (x,

initio proximae aestatis ß.
Auch 5, 23, 6 ist nicht unbedenklich:

secunda inita cum solvisset vigUia IX,

secunda cum solvisset vigilia ß.
Die Lesart von ß ist unbedingt j·ichtig. Denn Caesar Ragt

durchgehends entweder bei momentanen Handlungen prima se­
ctmda . ... vigilia (z. B. GaU. 2,11,1. 2,32,5. 7,71,5. 7,83,7)
oder ele tertia, qual'fa vigilia (beim Aufbruch der Legionen; hier­
bei marschiert nur der erst.e Truppenteil zur festgesetzten Zeit
ab, die andern folgen). Demnach ist auch civ. 3, 54, 2 zu emeu­
dieren: tertia [inita] -vigilia 2, wobei nicht zu entscheiden ist, ob
inita ebenso wie Gall. 5, 23, 6 in (l einfach zugesetzt odel' durch

1 Jahresbericbte des philolog. Vereins zu Berlin 20 (1894) p.323.
2 Es heisst hier nicht de tertia pigiliu, weil der Feldherr das

Heer herausführt, das ist" eine momentane Haudlung; etwas anderes ist
es, weun" vom Abmarsch der -Truppen die Rede ist.
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Dittographie irgendeiner abgekürzten Schreibung von f.et-tia ent­

standen ist.
Es ergibt sich also aus dem konstanten Sprachgebrauch

Caesars, dass GaU, 3, 7, 1 nicht inUa gemeint sein kann, sondern
in ita, in ist unbedingt erforderlich vor Illyric~tm. Es ist zu
lesen: atque ita hieme in Illyt'icum p"ofectus esset. Soweit. hat
uns die sprachliche Beobachtung gefiihrt. Sachliche Erwägungen
stiitzen das so gewonnene Ergebnis. Es ist nicht wahrschein­
lich, dass Caesar entgegen seiner Gewohnheit sich zuerst nach
IIIyricum begibt, (la er doch auch in Oberitalien Gerichtstage
abzuhalten hat. Sodann ist die Bestimmung des W~nteranfanges

direkt bedenklich. Denn die Empörung hricbt los, als die fürs
Kriegsführen geeignete Zeit herannaht, d. h. gegen Ende des
Winters.

Wil' baben auch hier dasselbe Verhältnis der beiden Hand­
schriftenklassen, das wir schon oft gefunden haben: in a ist die
Verderbnis VOll ß durch Hinzufügen von ita., .. in Iwrrigiert
gewesen, aber inila ist llicht beseitigt. Also aucll hier hat a
eine Doppellesart. In X, das sich in vielen Fällen als der weniger
zuverlässige Zeuge erweist, ist die Korrektur in vor Illyl"icurn
übersehen.

Auch Gal!. 3, 9, 7 ist ähnlich zu beurteilen. Der Apparat
bei Meusel ist in dem Streben nach Kürze wenig Ubersichtlich
geworden; deutlicher ist folgendes Bild:

ac longe aliam esse navigationem,
·in concluso mari (dque in apel,tissimo oceano p,
·in concluso vastisshno mm'i atque in aperf.issimo oceano lT.

Daraus ergibt sich zunächst, dass hier p die nrsprUngliche Les­
art von ß darstellt, während in lT vastissimo an falscher Stelle
eingedrungen ist, ein Zeichen dafür, dass dieses Wort der GruPl1e
ursprünglich fremd ist. Das wird durch a bestätigt:

in concluso mari alque in 'Vustissimo oceano X,
'in concluso mari atq1.le in vasf.issiino atq~te upcl'tissimo oce(/.no <po

Hier ist UrSl1rünglich in a vastissimo als Variante ·zu apcrtissimo
übergeschrieben ; an dieser Stelle hat X die Intentionen ver­
standen, während <p beide Lesarten kontaminiert. Meusel folgt <po

Aber das doppelte a.fquc in verschiedener Bedeutung unmittelbar
nebeneinander ist verwirrend und findet sich sonst bei Caesar
nicht \ also Grund genug in dei' Lesart von <p eine der nun

1 Viel weniger schwel' sind folgende Fälle: G, 3, 2 Innuno lJecOI'is
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Es lIaun
folgende

schon öfters beobachteten Kontaminationen zu seben.
sicb also nach dem Stande eIer Ueberlieferung nur um
Wahl haüdeln:

,in conclu-so mal'i atque ,in apel'tissimrJ oceano oder

in COJld,tSO mm'i (ttqlte in '/Htstissimo oceano.

Die Entscheidung ist kaum möglich, Gal!. 3, 12, 5 sind beide
Epitheta vereinigt: vasto atque etl1erto oceano. Der Gegensatz von
in concluso mari scheint an unsrer Stelle in apel'tissimo ocewlO

zu empfehlen._
Nicht minder da,rf in diesem Zusammenhange auf Gall. 1, 18, 3

verwiesen werden. Hier ist in ß zweimal das seltene l'icel'i durch
dicel'e ersetzt; das erste Mal -stand das Participillm Ucente, an
der zweiten Stelle der Infinitiv. In a ist der Fehler berichtigt,
aber der Infinit.iv ist nur znr Hälfte verbessert worden: es ist

licel'e geschrieben. Das erklärt sich anch am einfachsten, wenn
wir annehmen, dass rlicel'e durch Korrektur zu liCCl'i umgestaltet
werden sollte. Indes lässt diese Stelle Itnch andere Erldärungen zu,

Aber ganz unzweideutig tritt das Verhältnis von a zu ß
hervor Gal!. 7, 28, 6. Meusels Tcxt lautet:

quos ille multa ?locle silentio e.'fJcepil <ct> veritus, ne lJua in

casfris e.'fJ eorwn C011CUj'Slf. et misericorclia vllTgi seditio orel'e/w',

[~tI] pl'ocul in via clisposifis jarnilial''ilms suis prillcip'ibllsque ci1~i­

tatum disparandos ded7lcellclosque arl S1l0S CUl"avit, qllae culque

civitati pars castroml» ab i'l'litio obvenel'at.

silenfio a: sic ß (et) vel'itus Meusel: ve1'-itus(que) :Menge
ex eOl'um conCUrS1f. a: conCltrS1/ eOl'um, ß ol'eretu?' AQIBMIP;
ol'Ü-etul' SQ2M2rr [ut] deL Menge cut'aL'it Menge: cum/'et aß.

Die Herstellung wird also im wesentlichen R. Menge ver­

dankt, von dem Meusel nur durch Einzetzen einer andern Ko­
pulativpartikel nach excepif abweicht I, Durch Menge ist die
Periode klar und verständlich geworden, mit vollem Recht hat

Cltque hominul/l IIWIle1'O eapta (ltgllC ea pra.eda lIIÜ-itib1lS COltcessa unO.
7, 33, 1 ad 'vil1l (ltque ftfllUl dcsceudcl'et atque en pal's , , . arce/;seret.
Hier verbindet das erst.e atqu.e zwei Sub~tantiva 7,11 einer festen Redeus­
art, jegliche Unklarheit. ist vermieden,

1 Offenbar hält Mensel die Annahme des Ausfalls von (et) nach
-it für leichter als die EinfÜgung von (que), Aber -que ist in den
Caesarhandschriften sehr oft ausgefallen, was wohl mit der Abkürzungs­
methoue zusammeuhäugt, Das siglum wurde vou dem einfachen Buch­
staben durch einen durchgezogenen Strich unterschieden, Dieser ist
später als Tilguugsstrich aufgefasst worden.
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sich ihm Meusel angesclilossen: die Prädikate excepit und cttmvit
bezeichnen die Haupthandlung, AUell dass sile'fltio in a die echte
Ueberlieferung ist, bezweifelt niemand, Die Lesart sie i~t daraus
durch }{orruptel entstanden; da eine Abkürzung silo unmöglich
ist, muss der Rest des Wortes undeutlich gewesen oder durch
eine Lücke verilclliungen sein. Das aus sil entstandene sie hat
nun auf den ganzen Satz entscheidenden Einflul'ls gehabt. War
sie einmal geschrieben, so musste der kopulativ angeschlossene
Satz in einen Konsekutivsatz übergehen, Denn man wollte doch
lesbare Texte haben. So ergab sich, was in ß steht. Wir nennen
das Interpolation und entrüsten un~ über die Keckheit des
Schreibers, der sich nicht begnügte, das Unverständliche weiter,
zugeben, sondern besserte, so gut er es konnte., Ist aber nicht
vielleicht die Ueberlieferung der Familie ß erträglich? Zweierlei
spricht dagegen j 1. ist sie zu weit von ut getrennt. 2. ist die
Variante silel1tio in a unerldärlich. Diese Lesart ist aber unver­
träglich mit der sonstigen Schreibung auch von a ut . .. curaref:
denn sie setzt an Stelle des ]\onsekutivsatzes einen Hauptsatz
voraus. In a ist also nur ein Teil der Differenzen beriicksichtigt,
das Auffallendste, s'ilentio statt sie, ist bemerht, das andere nicht.
Das wäre bei einer Abschrift aus einer glatten Vorlage nicht
möglich, das setzt vielmehr eine Kollation von a in einem
Exemplar von ß v'oraus, Fraglich kann nur noch sein, wie die
Periode zu lwnstituieren ist, zu welchem Verbum das Participium
veritus zu ziehen ist. Meusel bildet in Anlehnung an Menge
durch Einfiigung der kopulativen Partikel nach etceepit den Satz
so, dass dasParticil)ium erst beim zweiten Verbum erscheint.
'Mir scheint es besser, t'erilus von excepit nicht zu trennen. Denn
zunächst muss das silentio ea:eipere begründet werden. Allerdings
pflegt Caesar ein derartiges motivierendes Participium vor das
Verbum zu stelleli, doch fehlen Beispiele für das Gegenteil nicht:
Gal\. 5, 7, 7 interfiei iubef ... a,·bil,'atus. Dann ist das von~Menge

getilgte ut einfach in et zu verwandeln. Indes wie mau auch
diese Frage beantworten will, die Hauptsache steht fest: in a
stebt eine nicb t völlig durchgefÜhrte Korrektur, die aus einer
zunächst unbekannten Quelle stammt und in ein Exemplar von
ß eingetragen ist.

Ziehen wil' aus den behandelten Stellen die Schlussfolgerung:
die Handschriften der Familie a sind nicbt aus der Abschrift
einer alten Handschrift llervorgegangcn - das ist ja auch wegen
der Verweellselung von aufem und enim unmöglich -; sondern
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gehen auf !liD Exemplar von ß zurück, in dem Varianten aus elller
alten Handschrift übergeschrieben waren. Das ist pSj'chologisch
sehr wohl begreiflich. :Man vermied es, aus der alten Majuskel­
handschrift, deren Schriftzüge den späteren Abschreibern nicht
mehr geläufig waren, direltt abzuschreiben, sondern übertrug die
Varianten in einen Kodex, dessen Schrift beim Abschreiben keine
Sclnvierigkeiten machte, die man zu lesen gewohnt wal'. Da die
Handschriften der Familie a meÜ:t aus Flenry oder seiner Um­
gegend stammen, liegt die Annahme nabe, dass dort diese Ver­
gleichung stattgefunden hat, dass also dort eine alte Handschrift
mit der Subskription des Iulius Celsns Constantinus v. c. und
Flavius Licerins Firminus Lupicinns aufgetaucht ist.

Dieser alte Kodex enthielt lediglich das Bellnm Galliculll,
sei es dass der Rest des Korpus verloren war - der Schluss
des achten Buches bricht ja mitten im Satz ab - oder dass wir
in ihm eine Spezialausgabe dieses Werkes zu sehen haben, für
das in Gallien ganz natUrlicher Weise das Interesse besonders
gross sein musste. Es scheint, als ob Symmachus in seiner Bi·
bliothek eine solche Spezialausgabe besessen habe: epist. 4, 18. 5
prisca.s Gallorum memorias defen"i in mallUS t!las postula.s. l'evoZ.ve
Patavini sC1'-iptoris extrema, qu.ibus ,'es Gai C{wsaris e.vplicantll1',
aut s-i inpal' est desiderio tuo Liviu.s, s'U.me ephemel'idem C. Caesaris
decerptam bibliotlwculae meae, ut hbi muileri mitteretur. haec te
origines SittlS pugnas et quidquid fuit in 11!V1'ibus atlt legibus
Gallianlm docebit.

Aber es hat sich uns aus den Tatsachen der Ueberlieferung
unzweideutig ergeben, dass nicht' eine Abschrift dieses alten

Kodex aus der vorkarolingischen Zeit fortgepflanzt worden ist,
sondern dass durch eine Kollation seine Lesarten erhalten sind.
Nun verstehen wir zweierlei: 1. dass nicht alle Lesarten aus
ihm in sämtlichen Handschriften der Familie a sicll finden.
Denn die iibergeschriebenen Lesarten konnten leicht bei der Ab­
schrift. übersehen werden. In dieser Beziehung ist. im allgemeinen

die Gruppe <p treuer und zuverlässiger als X, wie schon gelegent­
lich bemerkt wurde.

2. uass auch in der einen Gruppe der Familie ß oft ltllein
das Echte steht. Es ist dies in den meisten Fällen die Gruppe rr,
während p viele Fehler mit a teilt. Ich will nur ein Beispiel
anführen :11,~13 ,:3)st in ap die Inhaltsangabe Legati ab helvetiis
ad caesarem missi. pacem petitum. Cllm demmt-iatiolie ten"ol'i.s in
,Jen Text aufgenommen, während sie in rr richtig fehlt. E8 folgt
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aus derartigen Uebereinstimnlu~lgen, dass da:sExemplar ''Y0i1 ß,
in das die Kollation des alten Kodex -eingetragen worden ist,

zur Gruppep' ~ehörte. Nach diesen Erwägungen klärt' sich auch

die merkwürdige Stellung des ABI)burnhaluensis S auf: er geht
iIu- Belluin Gallicum Init a (speziell mit (p), sonst unterscheidet

er sich ,'nicht 'von ß. Er ·stammt also aus dem für das Bellum

GaHicum durchb:orrigierten Exemplar von ß; daher steht er auch
p näher:' als 1! 1.

Eine Kollation kann nun aber noch so geriau sein, aus dem.

S~'h \veigen . des Vergleichers wird man nur ungern schliessen.

So müssen ,vir uns auch dessen bewusst seIn, dass wir überall,

,vo a. und ß übereinstimlnen, keine ab~olute Sicherheit· haben,

\velches die J~e8art der alten Handschrift gewesen ist. Denn der

Schlu8s ist und bleibt ein lIJrgtUnel1.tum ex silenUo. So ist es mir

z.B. sehr nn\vahrscheinlich, dass der interpolierte Titel i'n,cipit
liber (oder incilJiunt Ubr,i) Gaii I ulii 2 Caesaris belli Gallici Iuliani
(le nar-ratione tetnpo1'utn schon in der alten Handschrift des Celsus

und Lupicinus gestanden hat. SOlllit ergibt sich als pral\tische

Konsequenz unsrer Darlegung, dass auch in den Fällen, \VO eine

Gruppe der heiden Familien eine Sonderlesal't hat, diese nicht

unbesehen verworfen, sondern auf ihre· Echtheit genau geprüft

werden DIUSS:' Das gil t besonders -bei den Differ~nzen in _der

vVortstellung;' hier bat 1t' in vielen Fällen' das Echte geg'en ap

be\vabrt, ohne ~ass dies bis jetzt anerkanut· wurde.

An die Stelle des bisher iibJichen Stalumbaumes hat also

folgellderzu treten:

codex Celsi et Lupicini
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.A.. lfred Klotz.

1 Al~ein das Itichtige hat S (nlit Orosius) bewahrt 8, 41, 5: hier
Ü;l. also '\Tohl in <p und X die ICorrektur übersehen worden .

.2 Iltlii onl. a.




